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(2) Der Staatsanwalt hat über die Beschwerde innerhalb von fünf Tagen zu entscheiden, das Ergeb
nis aktenkundig zu machen und dem Beschwerdeführer mitzuteilen. Wird der Beschwerde stattgege
ben, hat der Staatsanwalt eine entsprechende Weisung zu erteilen.
(3) Durch die Beschwerde wird der Gang der Untersuchung nicht aufgehalten. Die Durchführung 
der Maßnahme kann ausgesetzt werden.

1.1. Beschwerdeberechtigte sind alle Personen, die 
von einer Maßnahme der U-Organe und des Staats
anwalts betroffen sind (z. B. Beschuldigte [vgl. 
Anm.4. zu § 15], Geschädigte [vgl. 1.1. zu § 17], Zeu
gen [vgl. Anm. 1. zu § 25]). Andere Personen sind 
z. B. Angehörige eines inhaftierten Beschuldigten 
oder nichtbeschuldigte Bürger, bei denen eine 
Durchsuchung oder Beschlagnahme vorgenommen 
wurde (vgl. § 108 Abs. 4).

1.2. Maßnahmen der U-Organe und des Staatsan
walts sind die Handlungen zur Anzeigenaufnahme, 
zur Anzeigenprüfung, die Ermittlungshandlungen, 
die Anordnung und Durchführung strafprozessu
aler Zwangsmaßnahmen sowie die Entscheidungen 
zur Einleitung und zum Abschluß eines Ermittlungs
verfahrens.

1.3. Zuständig für die Bearbeitung der Beschwer
den gegen Maßnahmen der U-Organe ist der im je
weiligen Ermittlungsverfahren aufsichtsführende 
Staatsanwält. Übergeordneter Staatsanwalt, der 
über Beschwerden gegen Maßnahmen des Staatsan
walts entscheidet, ist für den Beigeordneten Staats
anwalt des Kreises oder des Bezirkes der Leiter sei
ner Dienststelle, wenn dieser noch nicht mit der Sa
che befaßt war. Über Beschwerden gegen Maßnah
men des Staatsanwalts des Kreises entscheidet der 
Staatsanwalt des Bezirkes und über Beschwerden 
gegen Maßnahmen des Staatsanwalts des Bezirkes 
der GStA. Beschwerden gegen Maßnahmen der U- 
Organe und des Staatsanwalts, die nicht beim auf
sichtsführenden oder übergeordneten Staatsanwalt 
eingelegt werden, sind mit den entsprechenden 
Unterlagen unverzüglich dem zuständigen Staatsan
walt zu übergeben.

2.1. Entscheidung über die Beschwerde: Die Be
schwerde ist an keine Frist gebunden. Ist die Be
schwerde begründet, hat der zuständige Staatsan
walt die dem Gesetz widersprechende Entscheidung 
aufzuheben und erforderliche Weisungen an das 
U-Organ oder den Staatsanwalt zu geben (z. B. eine 
Anzeige aufzunehmen, weitere Anzeigenprüfungs

handlungen vorzunehmen, einen Beschuldigten aus 
der U-Haft zu entlassen, zur weiteren Aufklärung 
ein Sachverständigengutachten beizuziehen).

2.2. Die Mitteilung an den Beschwerdeführer über 
die getroffene Entscheidung kann schriftlich oder 
mündlich gegeben werden.

3. Wirkung der Beschwerde: Die Beschwerde
hemmt nicht die Durchführung des Ermittlungsver
fahrens. Die angefochtene Maßnahme (z. B. die Be
schlagnahme eines Gegenstandes) kann aber auf 
Weisung des Staatsanwalts für die Dauer der Über
prüfung ausgesetzt werden.
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